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(54) Wäschebehandlungsmaschine insbesondere Wäschetrockner

(57) Die Erfindung betrifft eine Wäschebehand-
lungsmaschine insbesondere Wäschetrockner (1) mit ei-
ner in einem Gehäuse (2) drehbar gelagerten Trommel
(3), einer mit einer Tür (4) verschließbaren Beschik-
kungsöffnung (5), sowie einem Gebläse und einer Heiz-
einrichtung zur Erzeugung eines Prozessluftstromes, der
im verriegelten Zustand der Tür (4) durch die Trommel

(3) über eine in dem Rand der Beschickungsöffnung (5)
angeordnete Öffnung (7) strömt, die einen Teilbereich
des Einfüllringes (8) bildet und wobei in dem Einfüllring
(8) ein die Öffnung (7) abdeckender Siebeinsatz (9) an-
geordnet ist, der darin formschlüssig eingesetzt bzw. ein-
gebunden ist. Dabei ist erfindungsgemäß der Siebein-
satz (9) mit einem Filtereinsatz (10) zur Filtrierung von
Staub versehen.



EP 2 107 156 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wäschebehand-
lungsmaschine insbesondere Wäschetrockner mit einer
in einem Gehäuse drehbar gelagerten Trommel, einer
mit einer Tür verschließbaren Beschickungsöffnung, so-
wie einem Gebläse und einer Heizeinrichtung zur Erzeu-
gung eines Prozessluftstromes, der im verriegelten Zu-
stand der Tür durch die Trommel über eine in dem Rand
der Beschickungsöffnung angeordneten Öffnung, die ei-
nen Teilbereich des Einfüllringes bildet, strömen kann,
und wobei in dem Einfüllring ein die Öffnung abdecken-
der Siebeinsatz angeordnet ist, der darin formschlüssig
eingesetzt bzw. eingebunden ist.
[0002] Aus dem Stand der Technik gemäß der DE 197
05 616 A1 ist bereits eine Flusenfiltereinrichtung für einen
Wäschetrockner bekannt. Der bekannte Wäschetrock-
ner ist mit einer im Prozessluftstrom angeordneten Fil-
tereinrichtung ausgestattet, die als Doppelsieb ausgebil-
det ist. Dieses Doppelsieb ist hierbei der Wärmetau-
schereinrichtung vorgeschaltet, welches aus einem Flu-
senfilter besteht, der mit einem Grob- und einem Feinfil-
ter ausgestattet. Mit einer derartigen Filtereinrichtung
können die im Prozessluftstrom mitgeführten Flusen
ausgefiltert werden. Die darüber hinaus im Luftstrom mit-
geführten kleinen Partikel von Waschmittelrückständen
sind dagegen mit einer solchen Filtereinrichtung nicht
auszufiltern. Gerade aber diese Partikelrückstände kön-
nen den im Prozessluftstrom angeordneten Wärmetau-
scher durch Ablagerungen auf der Tauscherfläche ver-
schmutzen und im Laufe der Benutzung zu einer Wir-
kungsgradverschlechterung der Wärmetauschereinrich-
tung führen.
[0003] Zur Lösung wird hierzu gemäß der DE 197 05
616 A1 vorgeschlagen, dass der Wärmetauschereinrich-
tung neben dem Grobfilter als Flachfilter in dem Prozes-
sluftstrom ein Tiefenfilter nachgeschaltet ist. Diese An-
ordnung eines Tiefenfilters birgt jedoch Nachteile dahin-
gehend, dass insbesondere dem unmittelbar dem Dop-
pelsieb nachgeschalteten Wärmetauscher nicht die hin-
reichende Prozessluft zugeführt wird, so dass es hier in
dem Bereich des Wärmetauschers zu einer Versottung
kommen kann. Zudem sind diese Doppelfilteranordnun-
gen äußerst schwierig zugänglich, da sie nur über die
Frontseite im unteren Bereich der Maschine zugänglich
sind. So müssen die Tiefenfilter je nach Anordnung nach
einer entsprechenden Anzahl an Trockengängen aus
dem Gerät entnommen und gereinigt werden. Nach dem
Reinigen müssen die Filter wieder ordnungsgemäß im
Gerät platziert werden. Dies ist bedingt durch das weiche
forminstabile Filtermaterial nicht immer einfach. Ein Hy-
gieneaspekt spielt dabei auch eine Rolle, da der Filter
zum Teil stark verschmutzt und das Anfassen beim Ent-
nehmen nicht immer angenehm ist.
[0004] Die DE 84 37 357 U1 bzw. die DE 20 2007 014
571 U1 offenbart ein herausnehmbares Sieb, das im Öff-
nungsrand der Einfüllöffnung angeordnet ist. In der DE
84 37 357 U1 ist das Sieb mit unterschiedlichen Ma-

schenweiten versehen, wobei zwei Sieblagen hinterein-
ander geschaltet sind. Im Reinigungsfall kann immer das
gesamte Sieb mit allen Lagen herausgenommen wer-
den, was umständlich ist, wenn nur eine Lage gereinigt
werden muss.
[0005] Der Erfindung stellt sich somit das Problem ei-
nerseits die geschilderten Nachteile zu überwinden, wo-
bei sich für den Benutzer eine wesentlich verbesserte
Handhabung zur Reinigung der Filtereinrichtung ergibt.
[0006] Erfindungsgemäß wird dieses Problem mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den nachfolgenden Unteransprüchen.
[0007] Gemäß der Erfindung wird vorgesehen, dass
der Siebeinsatz mit einem Filtereinsatz zur Filtrierung
von Staub, insbesondere von sehr feinem Staub bzw.
Feinstaub versehen ist. Somit liegt der Staubfilter im Ein-
füllbereich in der Öffnung, wo er leicht für den Benutzer
zugänglich ist.
[0008] In einer zweckmäßigen Ausführung ist der Fil-
tereinsatz als Einlage ausgebildet, die, bezogen auf die
Richtung des Prozessluftstromes, hinter dem aus dem
Einfüllring herausnehmbaren Siebeinsatz angeordnet
ist. Somit wird grober Staub oder Flusen mittels des Sie-
bes vom Filtereinsatz abgehalten, so dass die Einlage
nicht so oft gereinigt werden muss.
[0009] Die streifenförmige Einlage ist dabei an einem
der beiden Enden als Handhabe ausgebildet, die als Grif-
flasche ausgebildet ist und insbesondere eine Positio-
nierhilfe für die Einlage darstellt. Die Grifflasche ist an
der Einlage angespritzt, geschweisst, geklemmt oder ge-
klebt, so dass das Einsetzen bzw. Reinigen des Tiefen-
filters mittels der angeformten Kunststoffkomponente
vorgenommen werden kann. So erhält der Benutzer die
Möglichkeit beim Filterausbau nicht mit dem stark ver-
schmutzten Schaumstoff in Berührung zu kommen, son-
dern nur mit der zumindest nahezu sauberen Kunststoff-
komponente, die als Grifflasche dient.
[0010] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung besteht die als Filtereinsatz ausgebildete Einlage
aus Schaumstoff. Der verwendete Schaumstoff ist hier-
bei für die Einlage auf PUR-Basis mit nachträglich geöff-
neten Poren ausgebildet. Der verwendete Schaumstoff
ist hierbei absaugbar oder unter fließendem Wasser ab-
waschbar. Nach einer vorteilhaften Weiterbildung kann
hierbei der Filtereinsatz mit einem Sensor zur Erkennung
der Reinigungsintervalle zusammenwirken.
[0011] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung eines Wä-
schetrockners mit geöffneter Tür;

Figur 2 eine explosionsartige Darstellung eines Flu-
senfilters im Einfüllring in der Öffnung des Ma-
schinengehäuses mit Siebeinsatz;

Figur 3 eine isolierte Darstellung eines Filtereinsat-
zes zur Filtrierung von Feinstaub in zwei un-
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terschiedlichen Ansichten;
Figur 4 eine perspektivische Darstellung eines Sieb-

einsatzes mit der erfindungsgemäßen Einla-
ge ebenfalls in zwei Ansichten; und

Figur 5 eine weitere perspektivische Darstellung des
Siebeinsatzes mit Filtereinsatz in der verrie-
gelten Stellung.

[0012] Die Figur 1 zeigt in der perspektivischen Dar-
stellung eine Wäschebehandlungsmaschine und hier
insbesondere einen Wäschetrockner 1 mit einer in einem
Gehäuse 2 drehbar gelagerten Trommel 3. Der Wäsche-
trockner 1 verfügt hierbei über eine Tür 4, mit der die
Beschickungsöffnung 5 verschlossen wird. Nicht näher
dargestellt, befindet sich in dem Gehäuse 2 ein Gebläse
und eine Heizeinrichtung zur Erzeugung eines Prozes-
sluftstromes P, der in verriegeltem Zustand der Tür 4
durch die Trommel 3, sowie über einen in der Tür 4 an-
geordneten Flusenfilter 6, sowie in eine in dem Rand der
Beschickungsöffnung 5 mit dem Flusenfilter 6 korrespon-
dierende Öffnung 7 strömt, wenn der Trockner 1 in Be-
trieb ist. Wie aus der perspektivischen Darstellung der
Figur 1 zu erkennen ist, bildet die Öffnung 7 einen Teil-
bereich des Einfüllringes 8, wobei in dem Einfüllring 8
ein die Öffnung 7 abdeckender Siebeinsatz 9 angeordnet
ist, der darin formschlüssig eingesetzt bzw. eingebunden
ist.
[0013] Erfindungsgemäß ist hierbei vorgesehen, dass
der Siebeinsatz 9 mit einem Filtereinsatz 10 zur Filtrie-
rung von Staub, bzw. sehr feinem Staub oder Feinstaub,
versehen ist. Der Filtereinsatz 10 ist hierbei näher dar-
gestellt in den Figuren 2, 3, 4 und 5. Der als Einlage
ausgebildete Filtereinsatz 10 ist hierbei, bezogen auf die
Richtung des Prozessluftstromes P, hinter dem aus dem
Einfüllring 8 herausnehmbaren Siebeinsatz 9 angeord-
net, der mittels eines Verriegelungselementes 11 im Ein-
füllring 8 festgesetzt werden kann.
[0014] Dabei ist die Einlage 10 streifenförmig ausge-
bildet, wobei an einem der beiden Enden eine als Hand-
habe 12 ausgebildete Grifflasche als Positionshilfe an-
geordnet ist. Die Grifflasche 12 ist dabei an der Einlage
10 angespritzt, geschweisst, geklemmt oder geklebt. Die
als Filtereinsatz 10 ausgebildete Einlage besteht hierbei
aus einem Kunststoff. Der verwendete Kunststoff ist für
die Einlage 10 auf PUR-Basis mit nachträglich geöffne-
ten Poren ausgebildet. Als vorteilhaft hat sich eine Bla-
sendichte im Bereich zwischen 25 bis 60 Blasen pro Qua-
dratzoll (PPI) bei einer Schaumstoffdicke im Bereich zwi-
schen etwa 3 bis 10 mm erwiesen, so dass eine gute
Filterwirkung und ein gutes Durchströmen für den Pro-
zessluftstrom erreicht wird. Der verwendete Kunststoff
ist auch hierbei absaugbar oder einfach unter fließendem
Wasser abwaschbar und braucht nicht bei jeder Ver-
schmutzung erneuert werden. Dabei kann vorgesehen
werden, dass die als Filtereinsatz 10 ausgebildete Ein-
lage mit einem nicht näher dargestellten Sensor zur Er-
kennung der Reinigungsintervalle zusammenwirkt.
[0015] Die Kunststoffkomponente bzw. Grifflasche 12

kann einseitig oder von mehreren Seiten oder umlaufend
mittels eines Spritzgussverfahren an einer Tiefenfilter-
komponente 10 mit angebracht werden. Als Kunststoff-
komponente können sowohl harte, zum Beispiel Poly-
propylen, als auch weiche, zum Beispiel thermoplasti-
sche Elastomere, Kunststoffe eingesetzt werden. Die
Kunststoffkomponente kann Elemente unterschiedlicher
Art zur Aufnahme, Positionierung und Fixierung des Fil-
tereinsatzes 10 im Gerät bzw. an einem Bauteil bzw. ei-
ner Baugruppe aufweisen. Dieses Element 12 dient der
Vorpositionierung des Filtereinsatzes 10 in der vorderen
Luftführung 7 des Wäschetrockners 1. Die als Handhabe
12 als ausgebildete Positionshilfe wird über die entspre-
chende Öffnung 7 der vorderen Luftführung aufgenom-
men. Der Filtereinsatz 10 ist damit vorpositioniert und
kann anschließend derart in den Öffnungsrand 8 ge-
steckt werden, dass die Öffnung 7 für die Luftführung 7
abgedeckt ist. Im Reinigungsfall kann der verschmutzte
Tiefenfilter 10 bequem an der sauberen Kunststoffkom-
ponente 12 aus dem Gerät 1 entnommen werden. Die
glatten Oberflächen der Kunststoffkomponente 12 blei-
ben auch nach mehreren Trocknungsvorgängen zumin-
dest nahezu frei von Flusen und Staub, da sie sich im
eingesetzten Zustand im Wesentlichen außerhalb der
Strömung für die Prozessluft befindet.

Patentansprüche

1. Wäschebehandlungsmaschine insbesondere Wä-
schetrockner (1) mit einer in einem Gehäuse (2)
drehbar gelagerten Trommel (3), einer mit einer Tür
(4) verschließbaren Beschickungsöffnung (5), sowie
einem Gebläse und einer Heizeinrichtung zur Erzeu-
gung eines Prozessluftstromes P, der im verriegel-
ten Zustand der Tür (4) durch die Trommel (3) über
eine in dem Rand der Beschickungsöffnung (5) an-
geordnete Öffnung (7), die einen Teilbereich des
Einfüllringes (8) bildet, strömen kann, und wobei in
dem Einfüllring (8) ein die Öffnung (7) abdeckender
Siebeinsatz (9) angeordnet ist, der darin formschlüs-
sig eingesetzt bzw. eingebunden ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Siebeinsatz (9) mit einem aus der Maschi-
ne (1) entnehmbaren Filtereinsatz (10) zur Filtrie-
rung von Staub versehen ist, und dass der Filterein-
satz (10) als Einlage ausgebildet ist, die hinter dem
aus dem Einfüllring (8) herausnehmbaren Siebein-
satz (9) angeordnet ist.

2. Wäschebehandlungsmaschine insbesondere Wä-
schetrockner (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Einlage (10) streifenförmig ausgebildet ist,
wobei an einem der beiden Enden eine als Handha-
be (12) ausgebildete Grifflasche als Positionierhilfe
angeordnet ist.
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3. Wäschebehandlungsmaschine insbesondere Wä-
schetrockner (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Grifflasche (12) an der Einlage (10) ange-
spritzt, geklemmt oder geklebt ist.

4. Wäschebehandlungsmaschine insbesondere Wä-
schetrockner (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die als Filtereinsatz (10) ausgebildete Einlage
aus Schaumstoff besteht.

5. Wäschebehandlungsmaschine insbesondere Wä-
schetrockner (1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der verwendete Schaumstoff für die Einlage
(10) auf PUR-Basis mit nachträglich geöffneten Po-
ren gebildet ist.

6. Wäschebehandlungsmaschine insbesondere Wä-
schetrockner (1) nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der verwendete Schaumstoff absaugbar oder
unter fließendem Wasser auswaschbar ist.

7. Wäschebehandlungsmaschine insbesondere Wä-
schetrockner (1) nach Anspruch 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die als Filtereinsatz (10) ausgebildete Einlage
mit einem Sensor zur Erkennung der Reinigungsin-
terwalle zusammenwirkt.
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